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Erwägungen
E. 1
Januar 2000 geltenden Scheidungsrechts gewandelt habe und Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB weiter auszulegen sei als vom Bundesgericht in BGE 116 II 21 ff., ins- besondere da eine Klage auf Scheidung oder Trennung im Falle des Widerstands
E. 2
einer Partei ohne Aussicht auf Erfolg sei, wenn die vierjährige Trennungsfrist ge- mäss Art. 114 ZGB noch nicht abgelaufen sei. Hingegen verlange Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB nach wie vor eine Würdigung der gesamten Umstände. Auch die am 1. Juni 2004 in Kraft getretene zweijährige Trennungsfrist ge- mäss Art. 114 ZGB ändert an der Praxis der beschliessenden Kammer nichts. Die Erwägungen in ZR 100 Nr. 24 treffen allesamt weiterhin zu. So dient der Ehe- schutz in der Praxis auch bei der auf zwei Jahre verkürzten Trennungsfrist nach wie vor sehr oft der Vorbereitung der Scheidung und nicht mehr der Aussöhnung der Parteien und der Vermeidung künftiger oder Behebung bestehender Schwie- rigkeiten. Sodann änderte sich auch nach dem 1. Juni 2004 nichts an der Tatsa- che, dass an die Stelle der unter altem Scheidungsrecht möglichen Einreichung der Scheidungs- oder Trennungsklage in Verbindung mit einem Gesuch um Er- lass vorsorglicher Massnahmen das Eheschutzverfahren zur Regelung der Ver- hältnisse während der Trennungsdauer tritt. Des Weiteren kann auch nach dem 1. Juni 2004 der mit einer zerrütteten Ehe konfrontierte scheidungswillige Ehe- gatte bei Fehlen der Voraussetzungen von Art. 111/112 bzw. Art. 114 ZGB nur den Weg über eine Klageanhebung nach Art. 115 ZGB beschreiten, um die Fixie- rung des Zeitpunktes für die Auflösung des Güterstandes erreichen zu können (vgl. Art. 204 Abs. 2 ZGB). Ist zwar die Ehe zerrüttet, jedoch nicht im Sinne von Art. 115 ZGB unzumutbar, ist ein Ehegatte im Gegensatz zum alten Scheidungs- recht gezwungen, bis zum Eintritt der zweijährigen Trennungsfrist und der damit möglichen Klageanhebung gestützt auf Art. 114 ZGB in wirtschaftlicher Hinsicht mit seinem Ehepartner verbunden zu bleiben. Dies widerspricht dem Gedanken der Schicksalsgemeinschaft. Daher ist auch unter der Prämisse der zweijährigen Trennungsfrist an der mit ZR 100 Nr. 24 begründeten Praxis der Kammer festzu- halten. Die Gütertrennung ist somit durch den Eheschutzrichter anzuordnen, so- fern zwischen den Parteien keine Schicksalsgemeinschaft mehr besteht und der Eheschutz einzig der Scheidungsvorbereitung dient. Immer aber sind - wie bereits ausgeführt - die konkreten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen."

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




